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M i e t r e c h t
Unwirksamkeit einer ordentlichen Kün-
digung bei unverzüglichem Ausgleich 
der Mietrückstände
Zwar hat eine Schonfristzahlung keine un-
mittelbare Auswirkung auf eine ordentliche 
Kündigung nach § 573 Abs. 2 Nr. 1 BGB, je-
doch kann die Pflichtverletzung durch den 
unverzüglichen Ausgleich der Mietrückstän-
de in einem milderen Licht erscheinen. Die 
ordentliche Kündigung kann dann unwirk-
sam sein. Dies hat das Landgericht Ham-
burg entschieden.

Im März 2024 erhielten die Mieter einer 
Wohnung in Hamburg eine fristlose und 
hilfsweise ordentliche Kündigung wegen 
Mietrückstände. Die Mieter glichen die 
Rückstände sogleich aus. Dennoch hielt der 
Vermieter an der ordentlichen Kündigung 
fest und klagte schließlich auf Räumung 
und Herausgabe der Wohnung. Das Amts-
gericht Hamburg-Blankenese wies die Klage 
ab. Dagegen richtete sich die Berufung des 
Vermieters.
Das Landgericht Hamburg bestätigte die 
Entscheidung des Amtsgerichts. Dem Ver-
mieter stehe kein Anspruch auf Räumung 
und Herausgabe der Wohnung zu. Zwar 
habe die Schonfristzahlung keine unmittel-
bare Auswirkung auf die ordentliche Kün-
digung. Sie wirke sich nur auf die fristlose 
Kündigung aus. Dies entspreche dem ein-
deutigen Willen des Gesetzgebers und kön-
ne nicht durch eine gerichtliche Entschei-
dung verändert werden.

Jedoch könne die Schonfristzahlung die 
Pflichtverletzung des Mieters in einem 
milderen Licht erscheinen lassen, so das 
Landgericht. So liege der Fall hier. Durch 
den unverzüglichen Ausgleich der Mie-
trückstände haben die Mieter gezeigt, dass 
sie grundsätzlich bereit seien, sich vertrags-
gemäß zu verhalten und das Mietverhältnis 
nicht zu gefährden. Daher sei die ordent-
liche Kündigung unwirksam.
Landgericht Hamburg,
Urteil vom 13.12.2024 – 307 S 40/24 –

V e r b r a u c h e r r e c h t
Gasversorger darf für Ratenzahlungs-
vereinbarung kein Bearbeitungsentgelt 
verlangen
Ein Gasversorger darf für das Angebot zum 
Abschluss einer Ratenzahlungsvereinba-
rung kein Bearbeitungsentgelt verlangen. 
Die Pflicht zum Angebot einer Ratenzah-
lungsvereinbarung trifft den Gasversorger 
kraft Gesetzes. Dies hat das Oberlandesge-
richt Düsseldorf entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall hat ein Ver-
braucherschutzverband im Jahr 2023 vor 
dem Oberlandesgericht Düsseldorf Klage 
gegen ein Energieversorgungsunterneh-
men erhoben. Der Kläger beanstandete 
unter anderem eine Klausel in der Abwen-
dungsvereinbarung der Beklagten, wonach 
der Kunde für die Ratenzahlungsvereinba-
rung ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von 
15 Euro zu zahlen hatte.
Das Oberlandesgericht Düsseldorf ent-
schied zu Gunsten des Klägers. Der Grund-
versorger sei nach § 19 Abs. 5 Satz 2 Strom-
GVV/GasGVV verpflichtet, dem Kunden 
auf dessen Verlangen oder von sich aus 
spätestens mit der Ankündigung einer 
Unterbrechung der Grundversorgung den 
Abschluss einer Abwendungsvereinbarung 
anzubieten. Damit naturgemäß verbunden 
sei die Prüfung der Erklärung des Kunden 
und die Überprüfung der Einhaltung der 
Zahlungsverpflichtung. Diese Verpflichtung 
treffe den Grundversorger kraft Gesetzes, 
ohne dass eine Gegenleistung vorgesehen 
sei. Vielmehr betone das Gesetz in § 19 Abs. 
5 Satz 3 Nr. 1, dass die Stundung zinsfrei ist, 
und in § 19 Abs. 3 Satz 1, dass keine Mehr-
kosten für den Kunden anfallen dürfen. Da-
mit könne der Grundversorger die Erfüllung 
dieser Pflicht nicht von einer Gegenleistung 

abhängig machen. Dass die Bearbeitung 
des Antrages mit Aufwand verbunden ist, 
sei unerheblich.
Oberlandesgericht Düsseldorf,
Urteil vom 13.02.2025 – 20 UKl 7/24 –

S c h a d e n e r s a t z r e c h t
Sturz im Baustellenbereich über Fräskante
Bei Straßenbaumaßnahmen muss nicht 
jede Unebenheit besonders gekennzeich-
net werden. Das geht aus einem Urteil des 
Landgerichts Koblenz hervor, dass in seinem 
Urteil Ausführungen zur Verkehrssiche-
rungspflicht im Baustellenbereich macht.

Die Klägerin machte Ansprüche auf Scha-
densersatz und Schmerzensgeld aus einem 
Sturz im Bereich einer Straßenbaustelle gel-
tend. Die Baumaßnahmen führten u.a. zu ei-
ner Fräskante auf der Straße. Der betroffene 
Streckenabschnitt war gemäß der behörd-
lichen Anordnung beschildert. Die Klägerin 
stürzte an der Fräskante und erlitt eine di-
stale Radiusfraktur links.
Das Landgericht wies in 2. Instanz die Klage 
vollumfänglich ab. Die Klägerin habe keinen 
Anspruch auf Schmerzensgeld oder mate-
riellen Schadensersatz gem. §§ 823 Abs.1, 
249, 253 BGB gegen die Beklagte aufgrund 
des Sturzereignisses. Der Beklagten könne 
bereits keine Verletzung einer Verkehrssi-
cherungspflicht vorgeworfen werden.
Im Grundsatz sei derjenige, der eine Ge-
fahrenquelle schafft, dazu verpflichtet, die 
notwendigen und zumutbaren Vorkeh-
rungen zu treffen, um eine Schädigung 
anderer möglichst zu vermeiden. Eine haf-
tungsbegründende Verkehrssicherungs-
pflicht beginne erst dort, wo auch für den 
aufmerksamen Verkehrsteilnehmer eine 
Gefahrenlage überraschend eintrete und 
nicht rechtzeitig erkennbar sei. Entschei-
dend seien daher auch die äußeren Ge-
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samtumstände. So seien beispielsweise 
andere Anforderungen an die Absicherung 
einer Gefahrenquelle für Fußgänger in einer 
Fußgängerzone als auf einem Gebirgspfad 
anzulegen. Für Gefahrenstellen innerhalb 
eines erkennbaren Baustellenbereiches 
bedeute dies, dass nicht jede Unebenheit 
besonders gekennzeichnet werden müsse. 
Unebenheiten seien in Baustellenbereichen 
vielmehr grundsätzlich zu erwarten. Im 
vorliegenden Fall habe die Beklagte den 
Baustellenbereich ausreichend deutlich ge-
kennzeichnet. Bei einer Fräskante handele 
es sich um eine typische Baustellenuneben-
heit, mit der ein Fußgänger im Bereich einer 
Baustelle zu rechnen hätte.
Landgericht Koblenz,
Urteil vom 31.01.2025 – 13 S 32/24 –

D a t e n s c h u t z r e c h t
Ungenehmigte Veröffentlichung von 
Wohnungsbildern begründet Schadens-
ersatzanspruch für Wohnungsmieter
Veröffentlicht der Vermieter im Rahmen 
einer Verkaufsanzeige im Internet Woh-
nungsbilder ohne die Mieter um Erlaubnis 
zu fragen, begründet dies einen Schadens-
ersatzanspruch für die Mieter gemäß § 82 
Abs. 1 DSGVO. Der Anspruch besteht in 
Höhe von 100 Euro pro Mieter. Dies hat das 
Landgericht Stuttgart entschieden.

In dem zugrunde liegenden Fall klagten die 
Mieter einer Wohnung im Jahr 2024 vor 
dem Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt 
gegen die Vermieterin auf Zahlung von 
Schadensersatz. Die Vermieterin hatte wäh-
rend einer Wohnungsbesichtigung ange-
fertigte Wohnungsbilder ohne Zustimmung 
der Mieter im Rahmen einer Verkaufsan-
zeige im Internet veröffentlicht. Die Mieter 
verlangten je 2.500 Euro. Das Amtsgericht 
wies die Klage ab. Dagegen richtete sich die 
Berufung der Mieter.
Das Landgericht Stuttgart entschied zu 
Gunsten der Mieter. Ihnen stehe gemäß § 82 
Abs. 1 DSGVO ein Anspruch auf Schadens-
ersatz zu. Denn die Vermieterin habe die 
Wohnungsbilder veröffentlicht, ohne dass 
die Mieter zuvor nachweislich eingewilligt 
haben. Dadurch sei den Mietern ein Scha-
den entstanden. Sie haben die Kontrolle 
über personenbezogene Daten gegen ihren 
Willen verloren.
Das Landgericht hielt einen Schadensersatz 
in Höhe von 100 Euro pro Mieter für ange-
messen. Zwar wurden die Daten der Mieter 
im Internet veröffentlicht, aber gerade als 
Wohnung der Mieter seien die Bilder nur 
einem begrenzten Personenkreis erkennbar 
gewesen. Zudem sei zu berücksichtigen, 
dass die Vermieterin nicht absichtlich gegen 
den Willen der Mieter die Fotos veröffent-

lichen wollte, sondern dies aufgrund eines 
Kommunikationsversehens erfolgt sei.
Landgericht Stuttgart,
Urteil vom 24.03.2025 – 4 S 159/24 –

E r b r e c h t
Auch ein im Schließfach hinterlegtes zer-
rissenes Testament ist nicht mehr wirksam
Ein im Schließfach hinterlegtes in der Mit-
te durchgerissenes Testament steht der 
gesetzlichen Erbfolge nicht entgegen. Das 
Zerreißen eines Testaments durch den Erb-
lasser ist eine Widerrufshandlung. Es wird 
gesetzlich vermutet, dass dieser Widerrufs-
handlung eine Widerrufsabsicht zugrun-
de lag. Die Aufbewahrung des zerrissenen 
Testaments im Schließfach widerlegt die-
se Vermutung nicht. Das Oberlandesge-
richt Frankfurt am Main (OLG) hat die Be-
schwerde des in dem zerrissenen Testament 
Begünstig ten gegen einen auf Basis gesetz-
licher Erbfolge erteilten Erbschein zurück-
gewiesen.
Der Erblasser war in letzter Ehe kinderlos 
verheiratet. Nach seinem Versterben bean-
tragte seine Frau einen Erbschein aufgrund 
gesetzlicher Erbfolge. Das Nachlassgericht 
erteilte den Erbschein. Zwei Monate spät-
er wurde im Schließfach des Erblassers ein 
handschriftliches Testament gefunden, dass 
eine ganz andere fremde Person begünstig-
te. Das Testament war längs in der Mitte 
durchgerissen. Das Nachlassgericht hat den 
Antrag dieser Person abgelehnt, den bereits 
erteilten Erbschein im Hinblick auf das nun-
mehr aufgefundene, zerrissene Testament 
einzuziehen.
Die hiergegen eingelegte Beschwerde vor 
dem Oberlandesgericht hatte keinen Erfolg.
Das Nachlassgericht habe die Einziehung 
des Erbscheins zu Recht abgelehnt, da die-
ser nicht unrichtig geworden sei, führte der 
Senat aus. Die betreffende Person sei nicht 
testamentarischer Erbe geworden. Der Erb-
lasser habe das diese fremde Person als 
Erben einsetzende Testament durch schlüs-
sige Handlung widerrufen.

Durch das Zerreißen des Testaments in der 
Mitte habe der Erblasser das Testament 
vernichtet. Es liege insoweit eine Widerrufs-
handlung vor. Das Testament sei unzwei-
felhaft auch „nicht durch äußere Einflüsse 
„anderweitig“ in zwei Teile geraten“, erläu-
terte der Senat weiter. Dafür spreche, dass 
das Papier mittig, aber nicht vollständig ge-
rade getrennt worden sei. Die Trennränder 
seien zudem nicht glatt. Anhaltspunkte für 
ein - ggf. sachverständig aufzuklärendes - 
anderweitiges Trennen des Schriftstücks in 
zwei Teile lägen nicht vor. Es sei auch davon 
auszugehen, dass der Erblasser selbst das 
Testament zerrissen habe, da nur er Zugang 

zum Bankschließfach gehabt habe. Nach 
den Angaben der bei Öffnung des Schließ-
fachs Anwesenden bestünden auch keine 
Anhaltspunkte dafür, dass das Testament 
beim Öffnen oder Schließen des Schließ-
fachs versehentlich von einer dritten Person 
zerrissen worden sei.
Oberlandesgericht Frankfurt am Main,
Urteil vom 29.04.2025 – 21 W 26/25 –

V e r t r a g s r e c h t
Fehlende Widerrufsbelehrung kostet 
Gartenbauer den gesamten Lohn
Einem Handwerker, der einen Verbraucher 
nicht über sein Widerrufsrecht belehrt, steht 
im Fall des Widerrufs auch nach vollständig 
erbrachter Arbeit kein Geld zu. Das Land-
gericht Frankenthal hat deshalb die Klage 
eines Gartenbauers auf Zahlung des kom-
pletten Werklohns abgewiesen.

Im April 2024 bestellte der Besitzer eines 
großen Gartens den Gartenbauer auf sein 
Grundstück. Vor Ort gab der Gartenbesitz-
er umfangreiche Arbeiten an dem völlig 
verwilderten Gelände in Auftrag. Nach Ab-
schluss der Arbeiten stellte der Gartenbauer 
seine Rechnung in Höhe von knapp 19.000 
Euro. Es kam aber zum Streit über den ver-
einbarten Stundensatz sowie die Frage, ob 
die erstellte Rechnung prüffähig sei. Der 
Gartenbesitzer verweigerte schließlich die 
Zahlung und widerrief den Vertrag im Sep-
tember 2024.
Die Kammer gab dem Gartenbesitzer 
vollumfänglich recht. Da er als Verbrau-
cher anzusehen sei und sämtliche Arbeiten 
außer halb von Geschäftsräumen in Auftrag 
gegeben wurden, stehe ihm ein gesetz-
liches Widerrufsrecht zu. Die grundsätzlich 
mit Vertragsschluss beginnende vierzehntä-
gige Widerrufsfrist habe nicht zu laufen be-
gonnen, weil der Gartenbauer den Verbrau-
cher nicht darüber belehrt habe. Es gelte 
in diesem Fall eine Höchstfrist von einem 
Jahr und vierzehn Tagen für den Wider-
ruf, die vorliegend eingehalten worden sei. 
Der Anspruch des Werkunternehmers auf 
Werklohn sei dadurch vollständig entfallen. 
Wegen der unterlassenen Belehrung könne 
er auch keinen Wertersatz oder einen sonst-
igen Ausgleich für seine Arbeit verlangen.
Landgericht Frankenthal,
Urteil vom 15.04.2025 – 8 O 214/24 –
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